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Antrag auf Verwendung eines Schalldämpfers zur 
Jagdausübung aus Gründen des Gesundheitsschutzes 

 
 

 
 
 
 
 
Landratsamt Cham 
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
Rachelstraße 6 
93413 Cham 
 
 
 
 
 
 Telefon: 09971/78-235 Telefax: 09971/845-235 waffenrecht@lra.landkreis-cham.de   
 
 
 
 
 
 
Als Inhaber eines Jahresjagdscheines beantrage ich aus Gründen des persönlichen Gesundheitsschutzes die 
Zulassung zur Verwendung eines Schalldämpfers für Jagdlangwaffen in Bayern gemäß Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 
BayJG (IMS IE-2132.18-38 vom 04.08.2015 und LMS F8-7946-1/149 vom 07.08.2015). 
 
 
Antragsteller 
Familienname: 
 

Vorname: 
 

Straße, Hausnummer: 
 

PLZ, Ort: 
 

E-Mail 
 

Telefon: 

 
 
Jagdschein-Nr.: ___________________________________________________________________________ 
 
gültig bis: 
 

ausgestellt/zuletzt verlängert am: 

Ausgestellt/verlängert durch Behörde: 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift 
 
  

http://www.landkreis-cham.de/
mailto:waffenrecht@lra.landkreis-cham.de
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Datenschutzhinweise nach EU-Datenschutzgrundverordnung – DSGVO 
 

Verantwortliche Behörde: Landratsamt Cham, Rachelstraße 6, 93413 Cham 
Tel: +49(9971)78-0, E-Mail: poststelle@lra.landkreis-cham.de 

Behördlicher Datenschutzbe- 
auftragter: 

Datenschutzbeauftragter Landratsamt Cham, Rachelstraße 6, 93413 Cham 
Tel: +49(9971)78-342, E-Mail: datenschutzbeauftragter@lra.landkreis-cham.de 

 

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit / Empfänger der Daten: 
Die Daten werden im Zusammenhang mit dem Vollzug des Bundesjagdgesetzes und des Bayerischen Jagdgesetzes erhoben. 
Empfänger der Daten ist das Landratsamt Cham, Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung. 
 
Zwecke der Verarbeitung: 
Ihre Daten werden erhoben um nachfolgende jagdrechtliche Anträge bzw. Anträge bearbeiten zu können: 

- § 12 BJagdG: Anzeige von Jagdpachtverträgen 
- §§ 15, 16 BJagdG: Erteilung eines Jagdscheins/Jugendjagdscheins/Falknerjagdscheins 
- Art. 32. Abs. 1 BayJG: Regelung der Bejagung (Abschussplanung) 

 

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art.6 Abs.1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Art. 4 Abs.1 BayDSG und den bereichsspezi-
fischen Rechtsgrundlagen §§ 15, 16, 17 BJagdG, §§ 5, 6, 43 WaffG verarbeitet. 
 
Von externen Stellen (Behörden) bezogene Daten: 
Bundesamt für Justiz: unbeschränkte Auskunft aus dem Bundeszentralregister, Auskunft aus dem zent-
ralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister, Auskunft aus dem Erziehungsregister 
Grenzpolizeiinspektion Waidhaus: Tatsachen, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit begründen 
können Gemeinde: Prüfung der meldeamtlichen Daten des Antragstellers 
Staatsanwaltschaft: Strafakten, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit begründen können 
 
Empfänger bzw. Kategorien der Empfänger personenbezogener Daten bei Weitergabe: 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 
Kreiskasse, Untere Naturschutzbehörde, Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften, Bundesamt für Justiz, Gemeinde, Kreisjagdbera-
ter als sachverständiger Berater der Unteren Jagdbehörde, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (bei Jagdpächtern), Jagd-
genossen-schaft (bei Jagdpächtern), Hegegemeinschaftsleiter (bei Jagdpächtern). Die Weitergabe Ihrer Daten an einen/mehrere 
Empfänger ist notwendig, um Ihren Antrag bzw. Ihre Angelegenheit bearbeiten zu können bzw. notwendige Informationen zur Bear-
beitung jagdrechtlicher Vorgänge zu erheben. Ihre Daten werden auch bei Anforderung von sonstigen öffentlichen Stellen weiterge-
geben, soweit dies zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers erforderlich ist. Im Falle von Ordnungswidrigkeiten, Strafverfahren, 
Klageverfahren bzw. zur Abwehr von Gefahren für die Öffentliche Sicherheit und Ordnung werden Ihre Daten an die dafür zuständi-
gen Stellen übermittelt. Die Rechtsaufsichts-behörden haben ebenfalls ein Auskunftsrecht. 
 
Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
Eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation findet nicht statt. 
 
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 
Ihre Daten werden nach der Erhebung beim Landratsamt Cham so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Auf-bewahrungsfristen gemäß § 27 der Allgemeinen Geschäftsordnung (AGO) mit Geschäftsanweisung für das Landratsamt 
Cham, Art. 6 Abs. 1 Bayerisches Archivgesetz (BayArchivG) sowie dem Einheitsaktenplan für die Bayerischen Gemeinden und 
Landratsämter mit Verzeichnis der Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung (Vollzug des Bundesjagdgesetzes, 
des Bayerischen Jagdgesetzes) erforderlich ist. 
 
Rechte der Betroffenen: 
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen Rechte zu. Diese können  Sie  im  Web  unter  folgender  Adresse  ab-
rufen: https://www.landkreis-cham.de/meta/datenschutz/ . Alternativ können Sie diese bei unserem Datenschutzbeauftragten 
(E-Mail: datenschutzbeauftragter@lra.landkreis-cham.de) erfragen. 
 
Bereitstellung der Daten: 
Das Landratsamt Cham benötigt Ihre Daten um Ihren jagdrechtlichen Antrag bzw. Ihre jagdrechtliche Angelegenheit bearbeiten zu 
können. Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag bzw. Ihre Angelegenheit nicht bear-
beitet werden. 
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